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Noch einmal über das Verfahren der Athener gegen lIIytilene.

In meinem früher in dieser Zeitschrift (37,448 ff.) veröffent
lichten Aufsatz über das Verfahren der Athener gegen Mytilene
nach dem Aufstand von 428/7 habe ich mich im Anschluss an
Müller-Strübing dahin entschieden, dass· nicht, wie in dem uus
überlieferten Texte des Thukydides .(lU 50, 2) angegeben wird,
der gesammte Grund und Boden der am Aufstand betheiligten
lesbischen Städte von den Athenern confiscirt worden sein könne.
Es bestimmten mich hierzu hauptsächlich zwei GrUnde. Erstens
wäre, wie Müller-StrUbing nachgewiesen hat, die Abgabe, die der
lesbische Pächter dem athenischen Kleruchen zu entrichten hatte, im
Verhältniss zu dem Bodenertrag ausserordentlich gering gewesen.
Ferner würden die Athener sehr unpolitisch gehandelt haben,· wenn
sie nicht nur das Grundeigenthum der Oligarchen, sondern auch
das der dem .Demos angehörigen Bürger confiscirt hätten. Eine
derartige Massregel glaubte ich um sO weniger annehmen zu
dürfen, weil Diodot, dessen Antrag von den Athenern angenom- .
men worden war, entschieden für volle Straflosigkeit des Demos
gesprochen hatte 1. Ich vermuthete daher mit Müller-Strübing,
dJl'ss im Texte des Thukydides urspriinglioh eine Bemerkung ent
halten war, wonach sich die Confiscation nur auf das Grundeigen
thum der allein am Aufstand betheiligten Oligarchen erstreckte.
Eine Bestätiglmg der Annahme, dass einige Worte ausgefallen
seien, erblickte ioh darin, dass in den in der Revue de philologie
1877, p. 184 ff. veröffentlichten Scholien sich eine Erklärung des
Wortes oPTac;; findet, die sioh nur auf die Naohrioht von der Con
fiFlcatioll der lesbischen Ländereien beziehen kann, in der jedoch
jenes Wort nioht vorkommt.

Gegen diese Ansicht hat neuerdings Stahl in einem ebenfalls
in dieser Zeitschrift (38, 143 ff.) veröffentlichten Aufsatz lebhaf
ten Widerspruch erhoben. Was zunächst das zweite von mir ge
gen die Richtigkeit der Ueberlieferung des thukydideischen Textes·
geltend gemachte Bedenken betrifft, so· glaubt Stahl dasselbe durch
(He Annahme beseitigen zu können, dass der Adel aus Grund
besitzern, der Demos aber aus Handel- und Gewerbtreibenden
bestauden habe. In diesem Falle wiirde allerdings der Demos
unter der Confiscation dcs Grundeigenthums nicht gelitten haben.
Ist es aber glaublich, dass in einer Handelsstadt ,wie J'vlytilene
der Adelstand aus'schliesslich durch die Grundbesitzer gebildet
wurde? Viel näher liegt es doch anzunehmen, dass ebenso wie
iI(Körinth ein grosseI' Theil der Oligarchen dem Kaufmannsstand
angehörte, während umgekehrt zu dem Demos die Weinbauern
ein bedeutendes Contillgent gestellt haben mögen. Es ist daher

1 Am deutlichsten ergibt sich dies aus den Worten, welche ihm
Thuk. III 47, 4 in den Mund legt: bEI bE, ·Kal El YjbiKl'JaaV, "n1 'ltpOC;
'ltotEia6a!, ·01TWe; ö j.,lovov l1j.,llV ~T! tUj.,lj.,lUXOV €a'n, j.,ly] 1TOh€j.,l!OV T€vrrrat.
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in hohem Grade wahrscheinlicll, dass ein nicht geringer Theil des
lesbischen Grumles und Bodens sich im Besitze des Demos befand.
Stahl sucht seine Annahme freilich dadurch glaublich zu machen,
dass naoh Thuk. VIII 21 in Samos der Adel aus den Grund
besitzern bestanden habe. Aus der von Thukydides gebrauchten
Bezeichnung TEWIlOPOL darf dies aber keineswegs gefolgert werden,
da dieselbe wohl nur für die ursprünglich bestehenden Verhält
nisse zutreffend sein dürft.e.

Dass der von dem lesbischen Pächter zu entrichtende Zins
dem Werthe des Kleros gegenüber gering gewesen sein müsste,
wir(l auch von Stahl anerkannt I. Die hieraus zu ziehende FolgerllIlg,
dass der lesbische Pächter sich besser gestanden habe, als der
athenische Kleruche, scheint ihm mit Recht bedenklich. Er nimmt
daher an, dass durch eine ausdrückliche allgemeine Bestimmung
die Erbpacht den frühel'en Eigenthümern oder deren Familien
tiberlassen worden sei, die alsdann von der Massregel immerhin
noch Verlust gehabt hätten. Aber Wal' waren denn die früheren
Eigenthümer? Da nach Stahl's Ansicht der Demos von der Con
fiscation nicht betroffen wurde, so müsste man dieselben in den
Oligarchen erblicken, die aber nach der von Stahl selbst verthei
digten Angabe des Thukydides sämmtlich hingerichtet wordf,ln
waren. Darall, dass etwa die Angehörigen der Hingerichteten

, die Pacht übernahmen, ist natürlich nicht zu denken. Das Interesse
Athens erfordel·te, dass dieselben zum mindesten ausser Landes
verwiesen wurden, falls man sie nicht gar gemäss dem zuerst
gefassten Beschluss in die Sklaverei verkaufte, was ich jedoch in
Ermangelung eines Beweises nicht annehmen möohte.

Die von mir geltend gemachten Bedenken sind demnach durch
Stahl keineswegs beseitigt. Ich glaube daher an der Annahme,
dass aus dem Texte des Thukydides einige Worte ausgefallen
sind, festIlalten zu müssen. Der von Stahl versuchte Nachweis,
dass eine Ergänzung in dem von mir angenommenen Sinne üher
llallpt unmöglich sei, kallll nicht als gelungen betrachtet werden.
Kann denn der ursprüngliche Wortlaut nicht z. B. folgender ge
wesen sein: ÜcrTEpOV bE cp6pov ~EV OUK ~T(lE(lv AEcrß{OU;, KAft
pOUC; be 1fOlftcravTE<;; Tfj<;; Tt1<;; <Tll<;; nuv OALTWV) 1fATtV Tile;
Mll8ullva(wv TPlcrXIA(OUC;, TplaKocr(ouC; IlEV TOt<;; 8eotC; lEPOUC;;
EEEtAOV •... ? Ob statt lEPOUC;; im Texte ursprünglich oPluba

1 Nach Miiller-Strübing's Berechnung entsprach der Zins etwa.
dem vierten Theile des Ertrags. Stahl sucht die Differenz allerdings
einigermassen zu reduoiren, indem er geltend macht, dass der Werth
der Grundstlicke duroh die Verheerungen des Krieges herabgedrückt
worden sei (Gött. gel. Anz. 1682, p. 107). Dafür hätte aber anderer
seits in Erwäg'ung gezogen werden sollen, dass nach den einleuchten
den Ausführungen Müller-Strübing's der Bodenwerth auf Lesbos ein
beträohtlich höherer war, als in Attika, während Müller-Strübing sioh
damit begnügte, in seiner· Berechnung für Lesbos die in Attika beste
henden Yel'hältnisse vorauszusetzen.
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stand,' wie man aus dem Soholion folgern könnte, lasse ioh dahin
gestellt, da die Möglichkeit zugegeben werden muss, dass am
Anfang des Scholions einige Worte ausgefallen sind. Für wahr
scheinlioh halte ich dies indessen keineswegs, da der Text dieser
Scholien im allgemeinen sehr gut überliefert ist, während an un
lierer Thukydidesstelle die Riohtigkeit der Ueberlieferung inneren
Bedenken unterliegt. Auch spricht die sehl' ausführliche Erklärung
des Wortes opya<;;, dessen Bedeutung sogar durch ein Citat aus
Demosthenes (m:pl <YuVTaEEw<; 32) festgestellt wird, eher gegen,
als für jene Annahme. Insofern scheint mir das Scholion immer
hin Beachtung zu verdienen. Zum Schluss muss ich mich noch
gegen den Vorwurf verwahren, dass ich die meiner Ausicht
widersprechende Angabe Diodor's (XII 55,10) willkiirlicher Weise
auf ein Missverständniss zurückgeführt hätte. Es geschah dies
keineswegs aus Willkür, sondern vielmehr in der Ueberzeugung,
dass der Text des ThukydideB so, wie er uns yorliegt, nicht ge
lautet haben kann.

Leipzig. IJ. Holzapfel.

Zu Tzetzes Bist. 118 (Chi!. VII 161-180).

Der oben (S. 440 A. 1) dem Tzetzes gemachte Vorwurf,
dass er die Angabe des Pausanias I 16, 3 über Selencia fälsohlich
auf Antiochia bezogen habe, trifft ilm nicht. Der an der be
treffenden Stelle ('2<;; TIUU<YUVlUC;; TPu(j)€t IlEv 'AvTlox€ia<; KTl<YEl,
KTiZ:€TUl 'AVTlOXElU NlKI:lTOPl LEA€UKtp) genannte Pausanias ißt
nioht der Perieget, sondern, wie bereits O. J\füller, Ant. Antiooh.
p. 29 und Stiehle, Philol. IX 502 bemerkt haben, der Verfasser
eines Werkes 1iEpl 'AVnOX€lU~ (Müller fr. hist. IV 467). Ob
Tz. aus diesem Werk selbst oder blos aus dem Auszuge desselben
bei Joannes Malalas 1 (vgl. cd. Bonn p. 203 sq.) gesohöpft habe,
vermag ioh zur Zeit nioht zu entsoheiden ß. Die Leiohtfertigkeit
aber, mit welcher er arbeitet, zeigt sich auch hier in dem Miss
brauch des Namens Lucian (V. 169 sq. Ka,Ta TlVa,<;;5 Ei<;; OVOIlU
rra,TPQ~ <Y(j)oO 'Avnoxou, I AouKlavqJ /)' €t<;; OVOIlU uIE:o<;"Avnoxou I

1 Vgl. Herm. XV 235, wonach 10. Ant. fr. 2 § 1 zu verbessern.
.2.. Nur das ist sicher, dass der Schluss von O. Müller I. 1. p. ?7

und f.'tiehIe 1. 1. p. 490 und 502, Attaios, Perittas und Allaxikrates
hätten auch über die Bauten des Seleukos geschrieben, des Grundes
entbehrt. Das Hegt selbst nicht in den Worten des Tz. V. 176 sq.
TOUe; b' &/-laeWe; 'Avrloxov AqovTae; TalJ-rllv 'KT(lJ(ll 1'Ana'i6e; TE 'Kat TIE
pt'l"Tde; 'AvlXEt'KpaTIle; äl-llX I f.AEyEoum oaq>EoTlXTa 'Kat öEiEoulJt AIlPoOvTae; I
lJUV oie; 'AlJ'KA.Il1t16bwpoe; Ötot'KIlTtle; TUnavwv, I oOe; "l"6TE L€AEUKOe; 1tOtet
J<TIlJ/-laTWV e1tlOTa·'Wc;. Ich gestehe aber, dass mir die Namen selbst be
denklich sind. Darüber bei anderer Gelegenheit.

S S. die Erläuterung dieses "l"lVQl; bei Pressei, Tzetz. e.pist. S. 122.




